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IN-Qualis ist eine Fachnorm, die Organisationen, 

welche Leistungen im Bereich der Arbeitsinteg-

ration anbieten dabei unterstützt, ein Qualitäts-

managementsystem aufzubauen, einzuführen 

und zu pflegen. Die Norm ist modular aufge-

baut, um den unterschiedlichen Angeboten von 

Organisationen der Arbeitsintegration gerecht 

zu werden. Die Qualitätssicherung und die 

Qualitätsentwicklung stellen zwei gleichberech-

tigte Grundpfeiler der Norm dar.

Das Label IN-Qualis soll öffentlichen und priva-

ten Trägerorganisationen nützen, welche im Auf-

trag eidgenössischer, kantonaler und kommuna-

ler Stellen (Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe, 

Invalidenversicherung, Migrationsbereich, etc.) 

Massnahmen anbieten. Sie unterstützen Men-

schen bei der sozialen Integration sowie der 

Integration in den Arbeitsmarkt oder in eine 

Ausbildung. Dabei wollen sie gegenüber ihren 

Auftragebenden, den Teilnehmenden, den 

zuweisenden Fachstellen wie auch einer breiten 

Öffentlichkeit die fachliche Qualität und wirt-

schaftliche Effizienz ihrer Aktivitäten nachwei-

sen.

1.1	 Träger der Norm

Als Träger der Norm IN-Qualis erfüllt der natio-

nale Dachverband Arbeitsintegration Schweiz 

folgende Aufgaben:

1.	 Verantwortung für den Inhalt der Norm 

und seine Weiterentwicklung, 

2.	 Festlegen der Anforderungen, welche 

durch die Auditorinnen und Auditoren 

erfüllt werden müssen, 

3.	 Festlegung der Dauer und Gültigkeit des 

Zertifikats 

4.	 Regelmässige Überprüfung der Anforde-

rungen der Norm und die Bedingungen 

für die Zertifizierung, 

5.	 Information interessierter Organisationen 

und Behörden.

01_ Einführung
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1.2	 Akkreditierte Zertifizierungsstellen 

Mit der Durchführung der Zertifizierungsverfah-

ren sowie der Vergabe der Zertifikate sind akkre-

ditierte Zertifizierungsstellen (nachstehend 

Zertifizierer genannt) betraut. Diese überneh-

men damit im Auftrag von Arbeitsintegration 

Schweiz die Funktion von Lizenzgebern; sie 

erteilen das Label IN-Qualis an jene Organisatio-

nen, die die Anforderungen der Norm und des 

Reglements für die Zertifizierung erfüllen.

Zertifizierer müssen von der Schweizerischen 

Akkreditierungsstelle SAS für IN-Qualis akkredi-

tiert sein. Die SAS überprüft die Kompetenz der 

Zertifizierungsstellen und der von ihr eingesetz-

ten Auditorinnen und Auditoren zur relevanten 

Akkreditierungsnorm (ISO/IEC 17021-1) sowie zu 

den von der Labelträgerschaft vorgegebenen 

Anforderungen gemäss der normativen Grund-

lage IN-Qualis und den vorliegenden Regelun-

gen für die Zertifizierung.

Die für die Zertifizierung der Norm IN-Qualis 

akkreditierten Zertifizierer sind auf der Internet-

seite der Schweizerischen Akkreditierungsstelle 

(www.sas.ch unter der Rubrik akkreditierte 

Organisationen) und bei Arbeitsintegration 

Schweiz (www.in-qualis.ch) aufgeführt.

1.3	 Anforderungen

Die Anforderungen, die eine zertifizierte Organi-

sation erfüllen muss, sind im Dokument «IN-Qua-

lis:2024 Qualiätsnorm der Arbeitsintegration» 

verbindlich festgelegt.

Diese Anforderungen legen besonderes Ge-

wicht darauf, dass die Bewerberorganisation ein 

Managementsystem präsentiert, welches die 

Organisation als eine Gesamtheit von sich 

gegenseitig beeinflussenden Prozessen in den 

drei Bereichen Management und Organisation, 

Aufnahme und Begleitung und Angebote für 

Teilnehmende sichtbar macht.

Dieser Ansatz erlaubt es, der Forderung nach 

der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität 

der Angebote gerecht zu werden, indem auf der 

Basis regelmässiger Ist-Soll-Vergleiche zur 

Wirksamkeit und zum Nutzen der Zielsetzungen 

sowie zu den Prozessen und Ressourcen Korrek-

tur- und Verbesserungsmassnahmen festgelegt 

werden.
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Nachfolgend sind der Ablauf der Zertifizierung 

sowie die wichtigsten Informationen dazu 

aufgeführt.

2.1	 Ablauf der Zertifizierung

Die Organisation, die den Erhalt des IN-Qualis 

Labels anstrebt, wendet sich an einen von der 

SAS akkreditierten Zertifizierer.

Der Zertifizierer führt, gestützt auf das Doku-

ment IN-Qualis:2024, das Audit zur Erlangung 

des Labels durch und erteilt das Label an

Bewerberorganisationen, die die Vorgaben der

Norm erfüllen (siehe nachfolgenden Prozessbe-

schrieb).

Der Zertifizierer kann Empfehlungen und

Nichtkonformitäten aussprechen.

Empfehlungen weisen auf Entwicklungsbedarf

hin, können aber nicht zu einer Ablehnung der

Erteilung des Zertifikats führen. In einem

Zwischenaudit können diese thematisiert

werden.

Nichtkonformität (NK) bedeutet die Nichterfül-

lung einer Anforderung. Es wird unterschieden

in wesentliche Nichtkonformitäten und unterge-

ordnete Nichtkonformitäten. Eine Nichtkonfor-

mität gilt als wesentlich, wenn sie die Fähigkeit

des Managementsystems, die beabsichtigte

Ergebnisse zu erreichen, beeinträchtigt. Die

Nichtkonformität gilt als untergeordnet, wenn

sie die Fähigkeit des Managementsystems, die

beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen, nicht

beeinträchtigt1. NK können zu einer Verweige-

rung der Erteilung des Labels führen. Die Frist

für die Behebung von NK wird terminiert. Bei

einer Zertifizierungsentscheidung müssen alle

NK behoben sein, bevor ein Entscheid gefällt

werden darf. Bei untergeordneten NK muss die

Zertifizierungsstelle einen Plan zur Behebung

der NK vorgelegt bekommen und ihn genehmi-

gen, bevor sie einen Entscheid treffen darf. Die

Vergabe des Zertifikates ist von der Behebung

der NK abhängig. Üblicherweise müssen NK vor 

der Erteilung des Zertifikates behoben sein. Der 

Entscheid liegt jedoch im begründeten Ermes-

sen der Zertifizierungsstelle.

Nichtkonformitäten oder eine Verweigerung der

Erteilung können von der zu zertifizierenden

Organisation bei der Rekursstelle des Zertifi-

zierers angefochten werden. 

02_ Ablauf der  
Zertifizierung

1  Vgl. Norm ISO/IEC 17021 -1, 
S.9, Pkt 3.11
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2.2	 Zertifizierbare Einheit

Zertifiziert wird die gesamte Organisation der 

Arbeitsintegration und nicht einzelne Angebote.

2.3	 Auswahl der Module

Modul A und B sind Pflichtmodule. Diese müs-

sen von allen Organisationen, die sich zertifizie-

ren lassen wollen, absolviert werden. 

Die C-Module sind Wahlpflichtmodule. Bestim-

mend für die Auswahl der zu absolvierenden 

C-Module ist die Angebotspalette der jeweiligen 

Organisation. Sämtliche Angebote müssen 

einem der vier Module zugeordnet werden. 

Entscheidend für die Abgrenzung bei der 

Zuteilung ist die Tatsache, ob eine spezifische 

Anmeldung für ein entsprechendes Angebot 

möglich ist. 

Aus dieser Zuteilung ergibt sich die Anzahl und 

Art der Wahlpflichtmodule C1-C4 die zertifiziert 

werden müssen. Im Rahmen des Vorgesprächs 

zur Zertifizierung verifizieren die Zertifizierungs-

stellen gemeinsam mit der jeweiligen Organisa-

tion die Definition der zu absolvierenden Wahl-

pflichtmodule. 

2.4	 Substituierbarkeit von Modulen

Um Kombizertifizierungen mit anderen Normen 

zu vereinfachen bzw. den Aufwand zu reduzie-

ren, können folgende Module der IN-Qualis 

Norm substituiert werden, wenn ein entspre-

chendes Zertifikat vorliegt, das durch eine 

akkreditierte Zertifizierungsstelle ausgestellt 

wurde: 

Modul A: substituierbar durch gültige 

ISO9001:2015 oder eduQua:2021 Zertifizierung

Modul C4: substituierbar durch gültige eduQua 

Zertifizierung

Die Substitution des Moduls A und/oder des 

Moduls C4 wird auf dem Zertifikat folgender-

massen gehandhabt: 

 

•	 Es werden sämtliche Module aufgeführt, 

welche die zu zertifizierende Organisation 

für die IN-Qualis Zertifizierung absolvieren 

muss. 

•	 Bei denjenigen Modulen, welche durch ein 

gültiges eduQua-Zertifikat  oder ein 

ISO9001:2015 Zertifikat substituiert 

werden, wird folgender Hinweis 

aufgeführt: «substituiert durch gültiges 

eduQua-Zertifikat / ISO9001:2015-

Zertifikat» 

•	 Auf dem Zertifikat wird ein Vermerkt 

aufgeführt, dass dieses nur in 

Kombination mit einem gültigen eduQua- 

oder ISO9001:2015-Zertifikat gültig ist.
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Informations
gespräch

Die Bewerberorganisation informiert sich bei einem 
oder mehreren Zertifizierern, die der Organisation 
sämtliche Informationen über die Norm und die 
Auditierungspraxis liefern.

Schriftliche Anmeldung der Bewerberorganisation 
bei einem Zertifizierer ihrer Wahl.

Das Stufe 1 Audit umfasst folgende Elemente:
	 – Bewertung der eingereichten Dokumente
	 – Bewertung des Vorbereitungsstands der Organisation
	 – Erlangung der notwendigen Informationen
	 – Planung von Stufe 2

Der Auditor führt das Audit gemäss Anforderungsliste 
der Norm bei der Bewerberorganisation vor Ort durch. 
Die Ergebnisse des Audits werden in einem Auditbe-
richt festgehalten.

Es finden jährliche Zwischenaudits statt.

Die Zertifizierung hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren. 
Das Rezertifizierungsaudit muss so geplant werden, dass die 
fristgerechte Erneuerung der Zertifizierung möglich ist. 

Die dokumentierten Schlussfolgerungen zum Stufe 1 
Audit sowie das Programm für das Stufe 2 Audit werden 
der Bewerberorganisation zugestellt.

Der Zertifizierer bestätigt, dass die Organisation weiter-
hin die Anforderungen der Norm erfüllt, spricht NK aus 
oder entzieht die Zertifizierung. Der Entscheid wird der 
Organisation schriftlich mitgeteilt.

Der Zertifizierer entscheidet über die Erteilung des Labels. 
Der Entscheid wird der Bewerberorganisation mit Hinweis 
auf die Rekursmöglichkeiten schriftlich mitgeteilt.

Anmeldung zur 
Zertifizierung

Stufe 1 Audit

Nachversand

Nein

Nein

Nein

Rekurs möglich

Rekurs möglich

Die 
Bewerberorganisa-
tion ist bereit für das 

Stufe 2 Audit

Positiver Entscheid

Positiver Entscheid

Stufe 2 Audit: 
Zertifizierungsaudit 
vor Ort (1. Jahr) 
Auditbericht

Zwischenaudits 
(2. und 3. Jahr) 
Auditbericht

Erneuerung der 
Zertifizierung
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3.1	 Erteilung

Der Zertifizierer erteilt das Label IN-Qualis der

Bewerberorganisation, welche die Anforderun-

gen der Norm erfüllt.

Wurden im Zertifizierungsaudit oder im Zwi-

schenaudit Nichtkonformitäten formuliert,

können diese zu einer Nicht-Erteilung des Labels

führen. Die Frist für die Behebung von Nichtkon-

formitäten wird terminiert (mindestens bis zum 

nächsten Zwischenaudit). Die Vergabe des 

Zertifikates ist von der Behebung der NK 

abhängig. Üblicherweise müssen NK vor der 

Erteilung des Zertifikats behoben sein. Für

untergeordnete NK kann ein Plan eingereicht 

werden, der angenommen werden muss. Der 

Entscheid liegt im begründeten Ermessen der

Zertifizierungsstelle.

Der Zertifizierer trägt die mit dem Label ausge-

zeichnete Organisation im Register der zertifi-

zierten Organisationen ein und kann dieses auf

seiner öffentlich zugänglichen Webseite publi-

zieren. Er informiert ebenfalls frühestmöglich 

den Träger der Norm, damit auch dieser die 

Liste der zertifizierten Organisationen auf seiner

Webseite aktualisieren kann.

03_ Label IN-Qualis
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3.2	 Gültigkeitsdauer, Aufrechterhaltung 
und Aberkennung

Die Gültigkeit des Labels beträgt 3 Jahre. Vor 

Ablauf dieser Zeit ist ein Erneuerungsaudit 

entsprechend dem Zertifizierungsaudit (analo-

ger Ablauf) durchzuführen. Die zertifizierte 

Organistion ist frei, für die Rezertifizierung einen 

anderen akkreditierten Zertifizierer zu wählen.

Nach jeweils 1 Jahr erfolgt ein Zwischenaudit: 

Die zertifizierte Organisation muss gegenüber 

dem Zertifizierer jährlich den Nachweis erbrin-

gen, dass die Anforderungen weiterhin erfüllt 

sind. Sie reicht diesem alle angepassten oder 

neuen Dokumente, die für IN-Qualis relevant 

sind, ein. Bei Nichterfüllung wird die Berechti-

gung zur Nutzung des Labels IN-Qualis durch 

den Zertifizierer aberkannt, mit Mitteilung an 

Arbeitsintegration Schweiz als Labelträger.

 

3.3	 Definition und Verwendung des Labels 
IN-Qualis

Das IN-Qualis Label ist im Anhang abgebildet.

Die zertifizierte Organistion kann dieses wäh-

rend dessen Gültigkeitsdauer im Rahmen des 

vorliegenden Reglements verwenden. Dabei 

muss klar ersichtlich sein, dass sich das Label auf 

das Managementsystem der Trägerorganisation 

und nicht auf einzelne Produkte, Angebote oder 

Personen bezieht.

Bei der Anwendung dürfen Bild, Texte und 

Schriften der zur Verfügung stehenden Versio-

nen des Labels nicht verändert jedoch in der 

Grösse angepasst werden.

Jegliche missbräuchliche Verwendung des 

Labels, insbesondere seine Weiterverwendung 

nach Aberkennung oder fehlender Erneuerung 

des Labels, muss vom Zertifizierer dem Labelträ-

ger gemeldet werden. Im Falle einer miss-

bräuchlichen Verwendung des Labels entschei-

det der Vorstand von Arbeitsintegration 

Schweiz nach Anhörung der betroffenen 

Organisation über einen möglichen Ausschluss 

aus dem Verband sowie über eine Meldung an 

die auftraggebenden Behörden.
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4.1	 Zuständigkeit

Der Träger der Norm, Arbeitsintegration 

Schweiz, vertreten durch seinen Vorstand, ist 

verantwortlich für die inhaltliche und formale 

Weiterentwicklung des Labels. Anpassungen 

innerhalb des bestehenden Grundmodells 

(Pflichtmodule A & B, Angebote C1 – C4) liegen 

in der Kompetenz des Vorstandes. Alle weiter-

gehenden Veränderungen müssen von der 

Mitgliederversammlung verabschiedet werden.

4.2	 Periodizität

Die Norm IN-Qualis und ihre reglementarischen 

Bedingungen werden alle drei Jahre auf ihre 

Aktualität in Bezug auf Inhalt und Form über-

prüft und bei Bedarf angepasst. Die revidierte 

Norm wird mit dem Jahr ihrer Revision bezeich-

net (z.B. «IN-Qualis:2024»).

 

4.3	 Information über Revisionen

Der Vorstand von Arbeitsintegration Schweiz ist 

verpflichtet, beabsichtigte Revisionen vor der 

definitiven Verabschiedung der SAS zur Prüfung 

auf Akkreditierungstauglichkeit zu unterbreiten.

Die akkreditierten Zertifizierer der Norm IN-Qua-

lis sowie die zertifizierten Organisationen 

werden über die Revision der Norm informiert.

04_ Revision der 
Norm
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4.4	 Gültigkeit erteilter Zertifikate

Für eine erste Zertifizierung muss unmittelbar 

ab dem Gültigkeitsdatum die revidierte Norm 

angewendet werden. Organisationen, die mit 

einem Zertifizierer vor dem Gültigkeitsdatum 

der Revision der Norm einen Vertrag über ein 

Audit (für eine Erst- oder Rezertifizierung) 

abgeschlossen haben, können auswählen, ob sie 

sich für die revidierte oder für die im Moment 

der Unterschrift gültige Version der Norm 

entscheiden wollen, sofern das Label spätestens 

innerhalb eines Jahres nach in Kraft treten der 

neuen Version der Norm erworben wird.

Im ersten Jahr nach Inkraftsetzung der revidier-

ten Norm, können Organisationen wählen, ob 

die Rezertifizierung noch nach der bisherigen 

oder bereits nach der revidierten Norm durch-

geführt wird. Dabei ist zu beachten, dass 

spätestens nach Ablauf von 42 Monate nach 

Inkraftsetzung der revidierten Norm, sämtliche 

zertifizierten Organisationen über ein Zertifikat 

der revidierten Norm verfügen müssen.

Für die Zwischenaudits im Zeitraum der Umstel-

lung bleibt die durch eine Organisation für die 

Zertifizierung angewendete Norm die Referenz.

 

4.5	 Vorschlagsrecht

Die akkreditierten Zertifizierer haben das Recht, 

dem Vorstand von Arbeitsintegration Schweiz 

Vorschläge für Anpassungen der Norm zu 

unterbreiten. Es besteht kein Anspruch auf 

Umsetzung solcher Vorschläge, ihre Ablehnung 

muss nicht begründet werden.
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5.1	 Rechte und Pflichten der  
	 zertifizierten Organisation

Die zertifizierte Organisation hat das Recht, 

das Label für ihre geschäftlichen Zwecke in der 

Kommunikation nach innen und nach aussen zu 

nutzen. Sie ist berechtigt, ihren Internetauf-

tritt, ihre Briefschaften, Werbeunterlagen, 

Dokumentationen und Informationsmedien 

usw. mit dem IN-Qualis Label gemäss Punkt 

3.3. zu kennzeichnen.

5.1.1	Beschwerderecht

Entscheide des Zertifizierers (Nichterteilung, 

Nichtkonformitäten oder Aberkennung des 

Labels) können innerhalb der vom Zertifizierer 

anzugebenden Fristen gemäss dem Beschwer-

deverfahren des Zertifizierers an der von ihm 

anzugebenden Beschwerdestelle angefochten 

werden.

5.1.2	Pflichten der zertifizierten  
	 Organisation

Die zertifizierte Organisation ist verpflichtet, 

sämtliche Informationen, die für die Überprü-

fung der Anforderungen inklusive der Verwen-

dung des IN-Qualis Labels notwendig sind, dem 

Zertifizierer zur Verfügung zu stellen. Sie gibt 

ihm insbesondere das Einblicksrecht in alle in 

den letzten drei Jahren eingegangenen Be-

schwerden seitens Behörden und Teilnehmen-

den und die seitens der zertifizierten Organisa-

tion diesbezüglich ergriffenen Massnahmen.

Nach der Erteilung der Nutzungsberechtigung 

ist die zertifizierte Organisation verpflichtet, den 

Zertifizierer über alle wichtigen Änderungen, 

welche sich auf die Beurteilung des IN-Qualis 

Labels auswirken, zu informieren. Insbesondere 

betrifft dies: 

•	 die Übernahme/Integration der 

Organisation durch/in eine andere 

Organisation oder öffentliche 

Verwaltungsabteilung respektive der 

Zusammenschluss mit einer anderen 

Organisation oder Verwaltungsabteilung; 

•	 massgebende Änderungen der 

Organisationsstruktur der Organisation 

oder der Verwaltungsabteilung.

05_ Rechte und 
Pflichten
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Massgebende Änderungen im Leistungsange-

bot und im Bereich der Ressourcen sind den 

Auftraggebenden und dem Zertifizierer mitzu-

teilen, damit er die Prüfung der Änderungen in 

das nächste Audit integrieren kann.

Die zertifizierte Organisation ist gehalten, dem 

Zertifizierer einmal pro Jahr einen kurzen 

Bericht über die Einhaltung der Vorgaben 

gemäss der Norm IN-Qualis zu übermitteln. 

Dabei werden alle veränderten oder angepass-

ten Dokumente nachgereicht. Die Berichterstat-

tung ist unaufgefordert auf das beim letzten 

Audit vereinbarte Datum hin einzureichen.

Die Anmeldung für die Rezertifizierung liegt in 

der Verantwortung der zertifizierten Organisa-

tion.

 

5.2	 Rechte und Pflichten des  
	 Zertifizierers

5.2.1	Pflichten des Zertifizierers

Der Zertifizierer führt alle Dienstleistungen 

durch fachlich ausgewiesenes Personal nach 

bestem Wissen und Gewissen durch.

Als Auditorinnen und Auditoren werden Fach-

personen eingesetzt, die folgende Anforderun-

gen erfüllen müssen:

1. Qualifikation mit Bezug zur Arbeitsintegration

Abgeschlossene Ausbildung auf Masterstufe im 

Sozialbereich oder im Bildungsbereich. Ver-

gleichbare Aus- und Weiterbildungen aus 

verwandten Bereichen können als analog 

anerkannt werden.

2. Praxiserfahrung

Mindestens 500 Stunden Praxiserfahrung im 

Bereich der beruflichen Integration und/oder 

der sozialen Integration und/oder der Erwachse-

nenbildung;

3. Qualifikation im Bereich Führung 	

und Organisation 

Abgeschlossene Ausbildung oder relevante 

Weiterbildung in Betriebswirtschaft, Organisa-

tionsberatung oder Qualitätsmanagement im 

Umfang von mindestens 10 ECTS-Kreditpunkten 

(z. B. ein CAS). Vergleichbare Aus- und Weiterbil-

dungen können als analog anerkannt werden. 

Alternativ kann ein schriftlicher, von Dritten 

ausgestellter Qualifikationsnachweis zur Leitung 

von Organisationen oder zur Verantwortung im 

Bereich Qualitätssicherung und -entwicklung 

vorgewiesen werden

4. Kompetenzen als Auditorin, als Auditor 

Für die Audits zur IN-Qualis-Zertifizierung sind 

die folgenden, fachspezifischen und überfach-

lichen Kompetenzen zentral:
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•	 Verständnis für die Zusammenhänge 

zwischen den qualitätsrelevanten 

Aspekten in einer Organisation der 

Arbeitsintegration 

•	 Fähigkeit zur kritischen Beurteilung von 

Angeboten und Konzepten der 

Arbeitsintegration 

•	 Kenntnisse der relevanten gesetzlichen 

Vorgaben und von massgeblichen 

Richtlinien im Bereich der 

Arbeitsintegration 

•	 Informationen erfassen, durch wirksames 

Befragen, Zuhören und Beobachten sowie 

durch Auswerten von Dokumenten, 

Aufzeichnungen und Daten 

•	 Schlussfolgerungen ziehen können und 

entscheidungsfähig sein 

•	 Sprachliche Gewandtheit im Verfassen 

von Berichten

5. Begleitetes Audit

Mindestens 1 begleitetes Audit vor dem Einsatz 

als leitender Auditor/leitende Auditorin

Der Zertifizierer verpflichtet sich, alle ihm 

zugänglich gemachten Informationen über die 

zu zertifizierende Organisation vertraulich zu 

behandeln.

Bei Streitfällen im Zusammenhang mit dem

IN-Qualis-Label (Nichtkonformitäten, Nichtertei-

lung oder Aberkennung) ist der Zertifizierer 

verpflichtet, den Labelträger Arbeitsintegration 

Schweiz, vertreten durch seinen Vorstand, zu 

informieren.

 

5.2.2	Rechte des Zertifizierers

Der Zertifizierer ist berechtigt, bei allfälligen 

Schadenersatzansprüchen Dritter wegen 

Nichterfüllung ihrer Qualitätserwartungen oder 

bei Nichtanerkennung des IN-Qualis-Labels als 

Beweismittel in Produktehaftpflicht-Streitfällen 

seine Verantwortung abzulehnen. Werden 

Produktehaftpflicht-Ansprüche an den Auftrag-

geber gestellt, kann dieser aus der Tatsache der 

IN-Qualis-Labelerteilung gegenüber dem 

Zertifizierer keinerlei Ansprüche ableiten.

5.3	 Beilegung von Streitfällen

Die zu zertifizierende Organisation anerkennt 

die Beschwerdestelle des Zertifizierers als die 

oberste Instanz zur Schlichtung und Entschei-

dung von Streitfällen.

Der Rekurrent anerkennt dabei den Gerichts-

stand und die Zusammensetzung der durch den 

Zertifizierer bezeichneten Beschwerdestelle. Die 

Verfahrenskosten trägt die unterliegende Partei.
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6.1	 Verpflichtung für die Ausarbeitung  
	 einer Offerte

Die Zertifizierer sind verpflichtet, den interes-

sierten Organisationen im Voraus eine Offerte 

zu unterbreiten, welche die Gebühren, Prämien 

und Leistungen sowie den Stundenansatz für 

zusätzliche Leistungen verbindlich festhält.

6.2	 Grundprämie

Die Bewerberorganisation, die das Angebot 

eines Zertifizieres akzeptiert hat, entrichtet die 

Grundprämie für die Eröffnung des Verfahrens. 

Diese Kosten werden vom Zertifizierer eingezo-

gen und sind unabhängig von den Zertifizie-

rungsgebühren zu entrichten (siehe 6.4). Das 

Maximum beträgt Fr. 500.– ungeachtet der 

Anzahl an Leistungen, die durch die Bewerber-

organisation angeboten werden.

 

6.3	 Registrierungsprämie

Die Registrierungsprämie entspricht der Ertei-

lung des Labels, seinem Benutzungsrecht und 

der Referenzierung der Organisation unter den 

zertifizierten Institutionen.

Die Registrierungsprämie ermöglicht es Arbeits-

integration Schweiz, den administrativen 

Aufwand zu gewährleisten sowie die kontinuier-

liche Verbesserung und die periodischen 

Revisionen der Norm sicherzustellen.

Die Registrierungsprämie wird dem Zertifizierer 

durch die zertifizierte Institution spätestens 

zwei Monate nach der Zertifizierung überwie-

sen.

Die Registrierungsprämie beläuft sich auf Fr. 

600.–. Sie beinhaltet Fr. 300.– für die Erteilung 

sowie jährlich Fr. 100.– für das Benutzungsrecht 

des Labels. Der Zertifizierer überweist den 

Gesamtbetrag spätestens 6 Monate nach der 

Genehmigung der Zertifizierung an Arbeitsinte-

gration Schweiz.

 

06_ Gebühren und 
Prämien
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6.4	 Zertifizierungsgebühren

Die Zertifizierung beinhaltet:

•	 ein Informationsgespräch von ca.  

2 Stunden; 

•	 die Prüfung der eingereichten 

Dokumente; 

•	 die Rückmeldung über die Vollständigkeit 

der eingereichten Dokumente; 

•	 ein Zertifizierungsaudit vor Ort; 

•	 den Auditbericht; 

•	 zwei jährliche Zwischenaudits, ebenfalls 

mit angekündigtem Programm und 

einem nachfolgenden Auditbericht.

Die Gebühren für diese Leistungen werden 

durch die Zertifizierungsstellen basierend auf 

der internationalen Akkreditierungsnorm ISO/

IEC 17021-1 und den ergänzenden Dokumenten 

IAF MD 1 (Auditierung von Mehrfachstandorten), 

IAF MD 4 (Audits im Remoteverfahren), IAF MD 5 

(Ermittlung des Auditzeitaufwands) sowie IAF 

MD 11 (Audits integrierter Managementsysteme) 

anhand folgender Kriterien berechnet:

•	 Anzahl Mitarbeitende

•	 Anzahl Standorte

•	 Anzahl C-Module

•	 Anzahl substituierter Module

 

Für weitere Leistungen (z.B. Kontrolle von 

nachträglich angeforderten Dokumenten, 

Nachkontrollen) darf der Zertifizierer seinen 

effektiven Aufwand mit max. Fr. 250.– pro 

Stunde (plus 120.–/h Reisezeit, 75.–/h für Sekreta-

riatsaufwand) verrechnen. Der Umfang dieser 

Leistungen ist der Organisation im Voraus im 

Rahmen eines Kostenvoranschlags schriftlich 

anzukündigen.

Telefonische oder schriftliche Auskünfte vor 

einer definitiven Auftragserteilung dürfen nicht 

verrechnet werden.
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7.1	 Zertifizierungsverfahren 
	 (Auszug aus dem Text der Norm)

7.1.1	Vorbereitung

Die Vorbereitung auf das Zertifizierungsverfah-

ren stellt einen formativen Prozess dar. Die 

Norm IN-Qualis liefert ein umfassendes Raster, 

das die gesamte Organisationsstruktur der 

Organisation und die Gesamtheit ihrer Angebo-

te abbildet. Die Zusammenstellung der Unterla-

gen und die Vorbereitung der Verantwortlichen 

auf das Audit vor Ort ermöglichen der Organisa-

tion, ihre Instrumente und ihre Handlungspraxis 

hinsichtlich Effektivität, Effizienz und Angemes-

senheit anhand der untereinander verknüpften 

Anforderungen selbst zu prüfen und, bei Bedarf, 

durch Anpassungen und Ergänzungen zu 

verbessern.

7.1.2	Anmeldung

1.	 Die Organisation, die sich zertifizieren 

lassen will, wählt eine Zertifizierungsstelle 

aus: Die für IN-Qualis: 2024 akkreditierten 

Zertifizierungsstellen sind auf der Inter-

netseite der Schweizerischen Akkreditie-

rungsstelle SAS (www.sas.ch) unter der 

Rubrik «akkreditierte Stellen» sowie auf 

www.in-qualis.ch aufgeführt.

2.	 Die Zertifizierungsstelle sendet die 

entsprechenden Anmeldeformulare zu 

und informiert über das Zertifizierungs-

verfahren.

 7.1.3	 Das Zertifizierungsverfahren

Das Zertifizierungsverfahren orientiert sich an 

den Vorgaben der ISO/IEC 17021-1. Bei einer 

Erstzertifizierung erfolgt ein Stufe 1 und Stufe 2 

Audit über das gesamte Managementsystem. 

Bei einer Rezertifizierung ist das Stufe 1 Audit 

optional, das Stufe 2 Audit findet wiederum 

über das gesamte Managementsystem statt.

1.	 Informationsgespräch: In einem Informa-

tionsgespräch von 2 Stunden wird über 

das Zertifikat und das Zertifizierungsver-

fahren informiert. Es wird abgeklärt, ob 

sich die Organisation für eine IN-Qualis 

Zertifizierung eignet und welche Module 

für die Organisation relevant sind. Das 

Informationsgespräch darf keinen bera-

tenden Charakter haben. 

2.	 Stufe 1 Audit umfasst folgende Elemente: 

	 •	 Bewertung der eingereichten  

		  Dokumente 

	 •	 Bewertung des Vorbereitungsstands 	

		  der Organisation 

	 •	 Erlangung der notwendigen  

		  Informationen 

	 •	 Planung von Stufe 2 

3.	 Stufe 2 Audit vor Ort: Audit vor Ort. Nach 

Bestätigung seitens des Zertifizierers 

vereinbart die Organisation zusammen 

mit dem Auditor das Datum des Audits 

vor Ort. Der Auditor teilt der Organisation 

das Programm der Auditierung mit. Bei 

07_ Anhang
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einer Erstzertifizierung und einer Re-Zerti-

fizierung wird das gesamte Management-

system auditiert. Die Organisation ist 

dafür besorgt, dass die zuständigen 

Personen gemäss Programm anwesend 

sind und die vom Auditor zusätzlich 

geforderten Dokumente bereit liegen. Die 

Organisation gewährt dem Auditor 

Einblick in alle von ihm gewünschten 

Dokumente. 

4.	 Auditbericht und Entscheid über die 

Erteilung des Zertifikats: Der Zertifizierer 

erstellt einen Auditbericht zuhanden der 

Organisation. Dieser enthält die Schluss-

folgerungen der Prüfung sowie eine 

Empfehlung zur Zertifizierung (mit oder 

ohne Nichtkonformitäten). Der Zertifi-

zierer entscheidet über die Vergabe des 

Zertifikats und teilt dies der Organisation 

mit. Er kann auch die Gelegenheit nutzen, 

Verbesserungen vorzuschlagen. Der 

Zertifizierer meldet die Erteilung des 

Zertifikats an Arbeitsintegration Schweiz 

als Träger der Norm IN-Qualis. 

5.	 Zwischenaudit: Zur Aufrechterhaltung der 

dreijährigen Zertifizierung führt die 

Zertifizierungsstelle zwei Zwischenaudits 

(ca. 12 und 24 Monate nach der Zertifizie-

rung) durch. Dabei werden Hinweise zur 

Weiterentwicklung aus dem Zertifizie-

rungsaudit sowie die Bedingungen für die 

Aufrechterhaltung des Zertifikats über-

prüft. Der Fokus liegt hierbei insbesonde-

re auf denjenigen Bereichen, in welchen 

seit dem Zertifizierungsaudit eine für 

IN-Qualis relevante Entwicklung stattge-

funden hat (bspw. Eröffnung eines neuen 

Standorts o.ä.). Die Schwerpunkte der 

Zwischenaudits werden von der Zertifizie-

rungsstelle gemeinsam mit der zertifizier-

ten Organisation festgelegt. Zwischenau-

dits können entweder vor Ort oder als 

Konferenzgespräch7 durchgeführt 

werden.

7.1.4	Gültigkeit

Die Zertifizierung hat eine Geltungsdauer von 3 

Jahren. Jedes Jahr findet ein Audit vor Ort statt: 

Im 1. Jahr überprüft der Auditor/die Auditorin 

alle Elemente der Norm um festzustellen, ob die 

Organisation alle Anforderungen der Norm 

erfüllt. Im 2. und 3. Jahr findet ein Zwischenaudit 

statt, das sich in erster Linie auf Elemente 

fokussiert, die bei der Zertifizierung beanstan-

det oder seit der Zertifizierung verändert 

wurden, sowie auf die Anforderungen aus 

9.6.2.2. der ISO/IEC 17021-1.

 

7.1.5	Rezertifizierung 	

	 (Erneuerung der Zertifizierung)

Das Rezertifizierungsaudit muss so geplant 

werden, dass die fristgerechte Erneuerung der 

Zertifizierung möglich ist. Die Rezertifizierung 

eröffnet einen neuen Überprüfungs-Zyklus: 1 

Zertifizierungsaudit, 2 Zwischenaudits.

Wenn eine Organisation auf eine Rezertifizie-

rung verzichtet, wird ihre Einschreibung als 

zertifizierte Organisation im Zentralregister des 

IN-Qualis gelöscht.

Anmerkung: Eine Erneuerung soll schon vor 

Ablauf der Frist erfolgen, um eine lückenlose 

Zertifizierung zu gewährleisten. Die Organi-

sation ist frei, einen anderen Zertifizierer zu 

wählen.
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7.2	 Label IN-Qualis 7.3	 Informationen über die Revision

Die vorliegende Revision des Reglements der 

Norm IN-Qualis wurde am 22. Januar 2025 durch 

den Vorstand von Arbeitsintegration Schweiz 

genehmigt.

Sie wurde gleichzeitig mit der Revision der 

Norm IN-Qualis durchgeführt und ersetzt das 

bisherige Reglement vom 1. März 2019. 

Dieses neue Reglement tritt am 1. April 2025 in 

Kraft, zusammen mit der neuen Norm IN-Qua-

lis:2024.

Alle Informationen zur IN-Qualis Norm und zum 

Reglement befinden sich auf der Internetseite 

www.in-qualis.ch.


